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eilage zu Nr . US der Karlsruher Zeitung.
Samstag , 2V . Mai L8« S

Deutschland.
O Stuttgart , 17. Mai . Der Eisenbahn - Etat

wurde heute von der Zweiten Kammer vollends zu Ende
berathen und die folgenden Ausgabenrubriken votirt : Für
den Lokomotivendienst 3,567,500 fl . für 3 Jahre, Bahnbetrieb
1,985,800 fl . für 3 Jahre , Antheile anderer Verwaltungen
an den Einnahmen vom direkten Verkehr 640,000 fl . jähr¬
lich, Vergütung an andere Verwaltungen für die Benützung
ihrer Transportmittel 69,000 fl. jährlich , Frachtermäßigun¬
gen , Entschädigungen und Ersatzposten jährlich 25,000 fl .,
Grundabgaben, Steuern und Brandschadens-Beiträge 18,700
fl. für 3 Jahre , Zuschüsse an die Unterstützungkasse 8000 fl.
jährlich , Abgang und Nachlaß 8300 fl . jährlich . Außerord .
Ausgaben 6000 fl . jährlich . Die Gesammtausgaben belaufen
sich also auf : 1864/65 4,426,600 fl ., 1865/66 4,294,400 fl .,
1866/67 404,600 fl. , bleibt somit Reinertrag für 1864/65
von 2,699,300 fl. , 1865/66 2,929,500 fl . , und 1866/67 von
3,051,800 fl ., zusammen 8,680,600 fl . , also nahezu 9 Mil¬
lionen oder 3 Millionen rein per Jahr, woneben Neubauten
und Hauptausbesserungen im Betrag von 843,400 fl. , für
Erneuerung von 6 abgängigen Lokomotiven 150,000 fl . , und
für Neubeschaffungvon Wagen 150,000 fl . unter den Aus¬
gaben begriffen sind .

Bei Berechnung des Ertrags derBodensee - Dampf -
schisffahrt sind jährliche 185,500 fl . als Einnahmen in
Voranschlag genommen. Die Summe der Ausgaben berech¬
net sich 1864/65 auf 162,185 fl ., 1865/66 157,085 fl . , und
1866/67 168,185 fl . ; so daß als Reineinnahme ein Ueber-
schuß 1864/65 von 23,315 fl . , 1865/66 28,415 fl . , 1866/67
17,315 fl . verbleiben , wovon 21,000 fl . an die Staats-
Hauptkasse , die weiteren 48,045 fl. und etwaige Mehrerträg -
nisse an die Grundstocks -Verwaltung abgeliefert werden sollen.

Bei der Neckar - Dampfschifffahrt sind 18,400 fl.
als Summe der Einnahmen , und ebensoviel als Summe der
Ausgaben berechnet , und die Kammer erklärt sich damit ein¬
verstanden, daß auf einen Reinertrag nicht zu rechnen sei, und
daß der Fortbetrieb der Neckar -Dampfschifffahrt erst von dem
Zeitpunkt an in Frage kommen könne , wo eine Eisenbahn
von Heilbronn den Anschluß an die badische Oberneckarbahn
hergestellthaben wird.

Endlich wird noch die Summe der Einnahme bei den
Posten sestgestellt , und zwar : 1864/65 2,225,340 fl .,
1865 / 66 2,337,490 fl . , und 1866 / 67 2,449,640 fl. Die
Ausgaben werden erst in der nächsten , übermorgen stattfin¬
denden Sitzung berathen und festgestellt.

Italien .
Turm, 15. Mai. Der „ Allg . Ztg.

" geht eine Mittheilung
zu über das schon telegraphisch erwähnte Rundschreiben des
Justizministers Vacca an die Generalprokuratoren, welche
übrigens nicht viel klarer ist , als die widerspruchsvollen An¬
gaben des Telegraphen. Man schreibt ihr : Dq.s Aktenstück
ist datirt vom 8. Mai . Der Minister verweist auf die De¬
krete vom 30 . Jan., 6 . April und 14 . Juni 1864 , wonach im
Ausblick auf die Unterdrückung der geistlichen Körperschaften
und die Reform des Kirchenvermögens die Gestattung des kgl.
Exequatur oder Placet suspendirt wurde für die Besetzung
(provvista) 1) der Pfründen , welche zur Aufhebung vorgesehen
waren ; 2) der Kanonikate und Benefiziaturen , welche die
Zahl überschritten , auf welche die Mitglieder eines jeden Ka¬
pitels reduzirt werden sollten. Ausgenommen sollten sein
zwei speziell bestimmte Klassen von Benefizien und Kanonika-
ten . Nach Zurückziehung obiger Gesetzentwürfe, fährt das
Schreiben fort , könnte es nun scheinen , als ob diese Suspen¬
sionsmaßregeln fallen müßten. Da aber die Regierung noch
an ihren Absichten festhält , und jene Reformen vielleicht nur
um einige Monate verschoben sind, sobleibtdieSuspen -
sion zu Recht bestehend. Im Bestreben jedoch , die
Strenge einer solchen Maßregel zu mildern , hat das Ministe¬
rium es gleichzeitig für angemessen erachtet , daß die Suspen¬
sion aufgehoben werde und fortan normal zu ent¬
scheiden sei über alle Gesuche um das kgl. Exequatur oder
Placet , welche die Besetzung von Pfründen betreffen, auf denen
die Rechte eines aktiven oder passiven Laienpatrvnats ruhen,
vorausgesetzt, daß diese Rechte von den Patronen oder zu
Gunsten derselben geübt werden ; so daß also die Ausnahme
nicht mehr wir früher auf die Pfründen mit passivem Laien¬
patronat beschränkt ist. Die Generalprokuratoren haben für
Ausführung obiger Entschließungen Sorge zu tragen.

Vermischte Nachrichten .
* Die Memoiren des Fürsten Talleyrand werden noch

nicht so bald erscheinen , wiewohl der Termin , den ihr Verfasser selber
für deren Veröffentlichung anberaumt hat , im Jahr. 1868 abgelaufen
sein wird . Diese interessanten Papiere waren aus den Händen der
Nichte Talleyrand 's, der Herzogin von Dino, in die des Hrn. v . Ba-
court übergegangen, der wiederum bei seinem Ableben, wie bekannt, sie
den HH . Paul Andral und CHLtelain Übermacht hat , aber dabei —
ob nun auf eigene Faust , oder in berechtigter Vollmacht — ausdrück¬
lich ausbedungen hat , daß sie erst in 20 Jahren , also im Jahr 1888
das Tageslicht erblicken dürfen. Die Papiere des Fürsten Talleyrand
füllen drei riesige Kisten an , und bestehen aus seinen eigentlichen
Memoiren , aus einer großen Menge von Belegstücken, und aus einer
unermeßlichen Korrespondenz.

— Im Abgeordnetenhause der spanischen Cortes kam jüngst
ein eigenthümlicher Fall vor. Der Abg. Alonso Martine ; beantragte
unversehens und unerwartet eine tadelnde Erklärung gegen das Mini¬
sterium , weil dasselbe irgend eine Verletzung des Gesetzes begangen
habe . Die ministeriellen Abgeordneten waren zum großen Theil ab¬
wesend . Da ergriff der Minister Gonzalez Bravo das Wort, und
während seine Kollegen alle Kutschen , deren sie habhaft werden konnten,
dazu verwendeten, um ihre Getreuen in allen Winkeln der Stadt auf¬
zusuchen und herbeizuschaffen , sprach Gonzalez Bravo beständig weiter
und weiter, bis er endlich eine genügsame Anzahl Ministerieller auf den
Bänken sah . Jetzt schwieg er ; es kam zur Abstimmung , und der An¬
trag ward mit 140 Stimmen gegen 111 verworfen . (N . Fr. Ztg .)

Einladung zur Gründung einer Wanderversamm¬
lung badischer Landwirthe und Gutsbesitzer .

Ausgehend von der Ueberzeugung, daß der' badische landwirthschaft -
liche Verein auch in seiner neuen Organisation den natürlichen Ver¬
hältnissen unserer Heimath entsprechend vorzüglich die Aufgabe habe,
dem landwirthschaftlichen Fortschritt des unbedingt vorwiegenden Klein -
grundbesitzeS , des Bauernstandes , zu dienen , daß aber auch ein nähe¬
res Zusammentreten der glößern Landwirthe und Gutsbesitzer unseres
Landes behufs entsprechender Förderung ihrer landwirthschaftlichen
Ziele und Interessen im Kreis gleichartiger geistiger Elemente seine
Berechtigung habe, . entschlossen sich die Unterzeichneten, an ihre Be¬
rufsgenossen eine Einladung zur Gründung einer Wanderversamm¬
lung badischer Landwirthe und Gutsbesitzer ergehen zu lassen .

Zur Klarstellung unseres Standpunktes und um Mißdeutungen
vorzubeugen , erlauben wir uns zu bemerken , daß wir durch diesen
Schritt nicht in Gegensatz treten zu dem Landwirthschaftlichen Verein ,
daß wir es vielmehr für unsere Pflicht halten, demselben unsere Thä-
tigkeit zu widmen , da wir der Ansicht sind , daß die landwirthschaft¬
lichen Interessen des größer« Grundbesitzes und des eigentlichen
Bauernstandes zusammenfallen , und daß es gerade ersterem obliegt,
Führer und Vorkämpfer des landwirthschaftlichen Fortschrittes und der
landwirthschaftlichen Interessen zu sein .

Immerhin aber ist es unläugbar , daß die gebildeteren Landwirthe
in den Einzelvereinen mehr Anregung zu geben haben , als sie selbst
empfangen , und daß die Einzelv .reine und wohl auch die Gauverbände
sich nicht zur mehr wissenschaftlichen Behandlung landwirthschaftlicher
Fragen oder zur sachgemäßen Berathung der volkswirthschastlichen In¬
teressen des Grundbesitzes eignen , und cs erscheint darum ein näheres
Zusammenschließen der geistigen Kräfte des landwirthschaftlichen und
grundbesitzenden Standes in Form einer Wanderversammlung , wie
solche in andern deutschen Staaten bereits seit lange bestehen , in des¬
sen eigenem wie im allgemeinen Interesse geboten.

Eine solche Vereinigung wird eine empfindliche Lücke unseres Ver¬
einslebens aussüllen , denn sie beseitigt die bisherige Jsolirung , indem
sie es ermöglicht, daß sämmtliche Kräfte auf landwirthschastlichem Ge¬
biet hinfort sich übersehen lassen und gegenseitig kennen lernen .
Sicher wird der Stand badischer Landwirthe und Gutsbesitzer aus
der beabsichtigten Vereinigung ebensowohl Förderung seiner ökono¬
mischen Ziele und wirthschaftlichen Interessen , « ls erhöhtes Selbstbe¬
wußtsein schöpfen ! Die Unterzeichneten laden demgemäß alle Land¬
wirthe und Gutsbesitzer Badens , welche vorstehende Ansichten theilen,
ergebenst ein , behufs Berathung und endgiltiger Konstitutrung ihrer
Vereinigung mit ihnen zusammenzutreten , indem sie zugleich nach¬
stehend den von ihnen angenommenen Satzungs entwurf und die
Tagesordnung der ersten Wanderversammlung mnttheilcn .

Mar , Markgraf von Baden. Wilhelm , Prinz von Baden .
H . Bender in Weinhcim. Fr . Bissing aus Mooshof. Blan -
kenhorn - Löffler in Müllheim . Franz Frhr. v . Bodmann zu
Bodmann . Sigismund Frhr. v . Bodmann zu Bcdmann. Richard
Frhr. v . Böcklin zu Orschweier . Th . Deurer in Mannheim.
I . B. Dold in Villingen. Johann Eisele in Obereggingen . Frhr .
v . Falken stein in Freiburg . Föhlisch in Bronnbach. Frhr .

v . Gayling in Freiburg . Frhr. v. Gemmingen auf Dammhof .
Karl Frhr. v . Göler sr. in Mauer. E. Aug. Frhr. v. Göler in
Sulzseld . Mar v . Haber in Karlsruhe . Heidenreich in Müll¬
heim . Mar Graf v . Helm stadt in Neckarbischossheim . vr. G.
Herth in Heidelberg. I . N. Frhr . v . Hornstein in Binningen.
I . Huber in Achern . Th . Jäger aus Hochburg . Klein auf
Helmstheimerhof. C . Kleinpell in Bonndors . E . Küßwieder
auf Hursterhof . Ludwig Graf v . Langenstein zu Langenstein,
v . Langsdorfs in Karlsruhe . W . Lauter in Karlsruhe . Paul
Leisinger in Emersbach. G. Link in Sinzheim . Malzacher in
Säckingen . Frz . Jos . Müller in Hohenthengen. Gz . A . Münch in
Waldkatzenbach. I . Graf v. Oberndorf in Neckarhausen . Pa bst
auf Seehof . M . Pflüger in Lörrach . Ferd. Reiß auf Hechtsberg.
L. Frhr . v . Rotberg zu Bamlach. Fr. Rottra in Kirchen . G. R u-
dolph in Neunstetten . Ludwig Frhr. Rüdt v. Collenberg in
Heidelberg. E. Frhr . ». Schauenburg zu Gaisbach. M . Schmidt
in Waldkirch bei Waldshut . Otto Frhr. v. Schönau zu Schwör¬
stadt. Fr . Schrickel auf Scheibenhardt. F. Scipio in Mannheim.
Otto Stein in Kudach . Ludwig Frhr. v. Steinberg in Oberkirch.
Max Stösser in Freiburg . Bruno Frhr. v. Türkheim in Frci-
burg. Jakob Walz in Gondelsheim . A . Walter in Konstanz .
Entwurf der Satzungen der Wanderversammlung

badischer Landwirthe und Gutsbesitzer .
8 1 . Zweck der Wanderversammlung ist die Vereinigung badischer

Landwirthe und Gutsbesitzer behufs Besprechung land- und volkswirth -
schaftlicher Fragen , sowie Vertretung ihrer land - und volkswirthschast¬
lichen Interessen . 8 2 . Mitglieder können alle badischen Guts¬
besitzer , Landwirthe und Freunde der Landwirthschaft werden durch
Anmeldung bei dem jeweiligen Ausschuß und Entrichtung eines Jah¬
resbeitrags von mindestens 5 fl. Die Mitgliedschaft dauert so lange
nicht der Austritt bei dem Ausschuß schriftlich angezeigt ist und muß
der Jahresbeitrag für das Austrittsjahr noch vollständig entrichtet
werden. 8 3 . Die Verwendung der Mittel geschieht durch
den Ausschuß zur Bestreitung der laufenden Ausgaben , welche die
Wanderversammlung und die Geschäftsführung erfordern , sowie der
Kosten , welche durch Vollzug der Versammlungsbeschlüsse entstehen.
Der jeweilige Ausschuß legt darüber der nächsten Wanderversammlung
Rechenschaft ab und stellt ihr den Kassenrest zur Verfügung . 8
Leitung . Der geschäftsleitende Ausschuß besteht aus zwei von der
Versammlung erwählten Präsidenten und den durch diese ernannten
Geschäftsführern . Die Wahl der Präsidenten geschieht jeweils für
das kommende Jahr gleichzeitig mit der Bestimmung des nächsten
Versammlungsortes.

Tagesordnung der l . Wanderversammlung badi¬
scher Landwirthe und Gutsbesitzer zu Freiburg
am 22. , 23 . und 24 . Mai 1865 .

1) Feststellung der Satzungen . 2) Berathung über folgende Fragen :
s . Welche Verpflichtungen hat der Staat gegenüber dem Kleingrund¬
besitz ? b . Welche Betriebsweise kann dermalen für größere Guts-
wirthschaften als entsprechend lohnend bezeichnet werden ? e. Welche
Mittel soll der Staat zur Hebung der Pferdezucht in Anwendung
bringen, gegenüber der freien Thätigkeit auf diesem Gebiete ? <i . Welche
neuern Fortschritte sind gemacht worden in der Behandlung der Weine
und Weinberge ? e. In wie weit können die Lehren von der Jndi -
vidualpotenz und der Konstanz der Race auf die in Baden übliche
Gemeindefarrenhaltung Anwendung finden? k. Sind die aus Eng¬
land zu uns eingesührten größer« landwirthschaftlichenGeräthe und
Maschinen unfern Verhältnissen angemessen, oder welche Aenderungen
an denselben erscheinen wünschenswerth? 3) Ausflüge auf das Hof¬
gut Lilienthal bei Jhringen und das Domänengnt Hochburg bei
Emmendingen . Die Berathungen finden am 22 . und 23 . , die Aus¬
flüge am 24 . Mai statt . Das Versammlungslokal ist im städtischen
Rathhaussaal zu Freiburg .

Ergebniß des am
geh

Getreide - Verkauf,
gattung . Ztnr .

Kernen 1189
Roggen 6
Gerste 2
Bohnen 33
Erbsen —
Mischelfrucht 105
Wicken —
Haber 219
Esparsette —

Marktpreise.
13 . und 16 . Mai 1865 zu Villingen ab-
altenen Getreidemarktes .
Ganze Ver- Preis Aufschlag Abschlag

kaufssumme, per Ztnr. per Ztnr. per Ztnr .
6612 fl . 48 kr . 5 fl. 34 kr . - fl — kr. - fl . — kr .

24fl. - kr . 4fl. - kr. - fl . - kr. - fl . — kr .
8 fl. - kr. 4 fl. - kr. - fl . - kr . - fl. - kr .

112 fl . 32 kr. 3 fl . 25 kr. - fl . - kr. - fl . 11 kr .- fl. - kr. - fl. - kr. - fl. - kr. — fl . — kr .
336 fl . 36 kr. 3 fl . 12 kr. — fl . — kr. - fl . 1 kr.- fl. - kr . - fl. - kr. - fl. - kr. - fl . — kr .
888fl. 50kr. 4fl . 4kr . — fl . 3kr . — fl . - kr .- fl. - kr. - fl. - kr. - fl . - kr. - fl . - kr .

Verantwortlicher Redakteur:
vr . I . Herm. Kroenlein.

^ Verkauf
eines Fabrikgeschäfts sammt Gebäulichkeiten

uno starker Wasserkraft.
Wir find beauftragt, in einer größeren, an der Eisenbahn gelegenen Stadt des Inlandes

ein Fabrikgeschäft mit Fabrikgebäudenund guter Wasserkraft zum Verkauf anzubieten .
Das Fabrikat wirft einen hübschen Nutzen ab , ist der Mode nicht unterworfen, und der

Verbrauch nimmt von Jahr zu Jahr zu .
Zu weiterer Auskunft find bereit ,

Karlsruhe , den 25 . April 1865 , ^ ltde ^d k̂ 82.
Z .v .878. a- Griesbach

wird wegen neuer Fassung der Quelle nicht vor 1. Juni eröffnet.

Z.v .885. Mannheim .

I^iverpooI—> vvv-Vork.
Für die Dampfschiffe dieser Linie nehme ich Reisende und Auswanderer mit lreier Fahrt ab Mannheim

und Verköstigung ab Liverpool zu dem billigen UeberfahrtSpreise von 108 fl . die Person bis auf weiteres an.
Abfahrt in Liverpool jeden Mittwoch .

Anmeldungen wollen rechtzeitig unter Einsendung des üblichen Handgelde « gemacht werden .
Mannheim, den 12 . Mai 1865 . <7« -, »

Z .V.955. Mannheim Der nächste hiesige

Pferde - und Rindviehmarkt
wird

Dieichertz den d .
abgehalten .

Mannheim , den IS Mai 186S .
Großh . Bürgermeisteramt.C. Nestler . Becker .



-

Z .v .947 . Nr . 1000 . Ueber -
- lingen .
»Hofgüter - Verpach¬

tung .
Am Mittwoch den 21 . Juni d. I ,

Nachmittags 2 Uhr ,
werden auf dem Geschäftszimmer der Spitalverwal -
«ung dahier zwei Hofgüter auf die Dauer von
12 Jahren , von 1865 bis mit 1877 , öffentlich ver¬
pachtet , als :

s ) Der Weierhof
nächst LudwigShafen

mit einem Areal
an Wohn , und Ockonomiege -

bäudcn und Hofraum von 111 Rth .
„ Gärten . 378 „
. Ackerfeld . 54 Mg . — ,
. Wie-Sselv . 37 Mg . - ,

df Auf Katzensteig ,
Gemeinde Hattenweiler ,

2 Stunden von Ueberlingen und t Stunde von Psul -
lendorf gelegen ,

mit einem Areal
an Wohn - und Oekonvmiege -

bäudm und Hvsraum . . 129 Rth .
„ Gärten . 2 Mg . — „
. Wiesen . 30 Mg . — ,
„ Ackerfeld . 73 Mg . — .

Die Pachtliebhaber dieser Hofgüter werden mit dem
Anfügen zur Versteigerung eingeladen , daß die Pacht¬
bedingungen indessen bei der unterfertigten Verwal¬
tung eingeseben werden können .

lieber Befähigung , Leumund und Vermögen hat sich
jeder Steigerer durch legale Zeugnisse anSzuweisen .

Ueberlingen , am 15 . Mai 1865 .
Spitalverwaltung .

V a n o t t i .
Z .v.781 . Nr . 962 . Ueberlingen .

Ziegelei - und Guts -Verpachtung .
Die dem Spitalfond Ueberlingen in Laubrgg nächst

LudwigShafen eigenibümlich zugehörige
Ziegelhütte mit

eirra 52 Morgen Güter »
soll von Martini 1865 an auf eine neuerliche Dauer
von

nenn Jahren
verpachtet werden , welches Geschäft am

Mittwoch den 14 . Juni d . I . ,
Vormittags 10 Uhr ,

auf dem Geschäftszimmer der Spitalverwaltung da¬
hier vorgenommen wird .

Die Pachtliebhaber haben sich vor der Zulassung
zur Steigerung nsit legalisirten Vermögens - und
Leumundszeugnissen auszuweiscn .

Ueberlingen , den 8 . Mai 1865 .
Spitalverwaltung .

V a n o t t i .
Z .v . 950 . Nr . 1585 . Walbkirch .

Liegenschafts -Verstei¬
gerung .

Aus der Verlassenschaft der si Kunstmüller Vehr
Eheleute von hier werden am

Mittwoch den 7 . Juni d . J „
Nachmittag « 3 Uhr ,

im Rathhaussaal dahier folgende Liegenschaften zu
Eigenthum versteigert :

1 .
Ein dreistöckiges Gebäude mit einer

darin enthaltenen Kunstmühle , besonders
stehender Scheuer mit Stallung und Holz¬
remise , Waschküche , Hausplatz , Hofraum
und Gemüsegarten , sodar .n circa ein Mor¬
gen ei» Viertel Matten , Wasser - und
Wegrecht und sonstigerZugehörde auf dem
untern Runz hiesiger Gemarkung , grenzt
an Gewerbskanal , an das Elzflußgehäge ,
an die Stellfalle und Abzugsgraben , wel¬
cher in die Elz mündet , endlich an Ge¬
meindegut , tarirt zu . 25,000 fl.

Diese Kunstmühle ist im Jahr 1846 neu
erbaut und seither mit gutem Erfolg be¬
trieben worden ; «S enthält solche 4 Mahl - -
gänge und eine Putzmühle nach neuester
Konstruktion ; das Wasserrecht hat circa
18 Pferdekraft und ist noch insbesondere
zu bemerken , daß der hiesige Gewerbskanal
auch bei anhaltender Trockenheit immer
noch so viel Wasser liefert , um stets fort -
apbeiten zu können .

Zu der von der Kunstmühle nur IV «
Stunde entsernten Eisenbahn führt eine
gute Straße .

2 .
Circa 3 Morgen Matten , beste Quali¬

tät , jenseits des Gewerbskanals , Gewann
Schlcifemattcn , grenzt an Gewerbskanal ,
Josef Ruth Erben , Josef Steiger , Glaser ,
Fabrikant Helbing und Kölblin und die
Straße , tarirt zu . 3,300 fl.

3 .
Der vierte Antheil an einer Schleife

sammt Wasserrechl aus dem unter » Nunz ,
grenzt an Gewerbskanal und an die Al¬
mend , tarirt zu . 300 fl.

4 .
Der vierte Antheil an einer Schleife

sammt Wasserrecht auf dem untern Runz ,mit gleicher Angrenzung , tarirt zu . . 300 fl.
Summa 28,900 fl .Der endgiltige Zuschlag erfolgt , wenn auf alle Lie¬

genschaften der Anschlag oder mehr geboten wird .
Fremde Steigerer haben legale Vermögenszeugnisse

vorzulegen .
Die weitern Bedingungen werden bei der Steige¬

rung bekannt gemacht , auch können solche inzwischen
auf diesseitiger Kanzlei eingesehen werden .

Waldkirch , den 13 . Mat 1865 .
Bürgermeisteramt .

Z S r g e r .
vllt . Weiß .

Z .v.927 . Nr . 1235 . Heidelberg . ( Bekannt¬
machung . ) In Sachen der Ehefrau des Johann
Georg Huber in Heidelberg gegen ihren Ehemann ,
Vermögensabsonderung betreffend , hat Herr Rechts¬
anwalt vr . Schulz Namen « der Klägerin das Gesuch
gestellt , zu Recht zu erkennen : Cs sei die Klägerin für
berechtigt zu erklären , ihr Vermögen von dem ihres
Ehemannes abzusondern . Tagfahrt zur Verhandlung
auf die Klage in diesseitigem Gerichtslokal ist auf

Dienstag den 20 . Juni d . I . ,
früh Vz 10 Uhr ,

anberaumt . Dies wird zur Kenntniß der Gläubiger
gemäß 8 1058 P .O . bekannt gemacht .

Heidelberg , den 12 . Mai 1865 .
Großh , bad , Kreisgericht ,

als Civilkammer .
Müller .

Ammann .

Z .v .928 . Nr . 1672 . Civilkammer . I . Senat .
Osfcnburg . ( Urtheil .)

In Sachen
der Ehefrau des Mathias Blumen¬
stein in Muckenschopf , Klägerin ,

gegen
ihren Eheyrann von da , Beklagten ,

wegen Vermögensabsonderung ,
ivird auf gepflogene Verhandlungen zu Recht erkannt :

Die Ehesrau des Mathias Blumenstern
von Muckenschopf sei für berechtig ! zu erklären ,
ihr Vermögen von demjenigen ihres Ehemannes
abzusonderu und habe der Beklagte die Kosten
des Rechtsstreits zu tragen .

V . R . W .
Dessen zur Urkunde ist dieses Urtheil ausgeferligt

und mit dem größern GcrichtSinsiegel versehen worden .
So geschehen Osfcnburg . den 4 . Mai 1865 .

Großh . Kreis - und Hosgcricht .
Faller . ( 5 . 8 .) W e d e k i n d .

Schröder .
Z .v .929 . Nr . 904 . Osfenburg . ( Verwei¬

sungsbeschluß . ) I . U - S . gegen Roman Zvl -
ler von Fessenbach , wegen Körperverletzung , wird auf
den Antrag der großh . Staatsanwaltschaft erkannt :

Roman Zoller , 40 Jahre alt , lediger Landwirth
von Fessenbach , sei unt .er der Anschuldigung :

daß er am 4 . Februar ! . I . seine Schwester ,
Crescentia , ged . Zoller , Ehefrau des Roman
Leitermann von Fessenbach , » ach einem vor¬
ausgegangenen Streite , bei dem sie , ihr Ehe¬
mann und Severin Glück von Fessenbach sich
gegen ihn beiheiligten , mit einem Rebmesser
vorsätzlich eine quer verlaufende , die Muskula¬
tur durchdringende , 2 " 7 " ' lange , V/ lies und
klaffende Schnittwunde in der Nähe des linken
Ellenbogens zusügte , wodurch Krankheit und
Arbeitsunfähigkeit während 17 Tagen verur¬
sacht wurde ,

anf Grund der §§ 232 Abs . 3 u . 100 St . G . B . , und
nach 8 26 Abs . I der Gerichtsverfassung , sowie nach
8 205 Zifs . 5 und 207 St .P . O , wegen ohne vorbe¬
dachten Entschluß im Affekt verübter Körperver¬
letzung der Crescentia Letlermann von Fessen¬
bach in Anklagestand zu versetzen und zur Aburlhei -
lung vor die Strafkammer deS großh . Kreis - und
Hofgerichts Ofsenburg zu verweisen .
Dies wird dem flüchtigen Angeklagten mit dem An ?

Hang bekannt gemacht , daß er sich 14 Tage vor der
von dem Vorsitzenden der Straskammer angeordnet
werdenden Hauptverhandlung bei dem Untersiichungs -
gericht , großh . Amtsgericht Ofsenburg , zu stellen habe .

Offenburg , den 9 . Mai 1865 .
Die RathS - und Anklagekammer

bei großh . Kreis - und Hosgcricht Ofsenburg .
Boh m .

Schrempp .
Z .v .930 . Mannheim . ( Verweisungsbe -

schluß . )
I . U . S .

gegen
Stephan Fersch von Mannheim ,

wegen Körperverletzung und rach¬
süchtiger Beschädigung .

Nach Ansicht des 8 26 der Gerichtsverfassung und
des 8 205 Ziff . 5 und 207 der St .P .O wird erkannt :

Stephan Fersch von Mannheim sei unter der
Anschuldigung :

I . daß er in der Nacht vom 5. auf den 6 . Januar
d . I . auf der Straße vor dem Badener Hofe in
Mannheim , ohne vorbedachten Entschluß im
Affekt den Kutscher Johann Müller von
Mannheim durch einen Stoß auf den Boden
geworfen und dadurch einen Bruch des linken
Wadenbeins desselben verursacht hat , wodurch
eine Arbeitsunfähigkeit von 57 Tagen und eine
Beschränkung der Fähigkeit Müller 's zu sei¬
nen Berufsarbeiten während weiterer 13 Tage
verursacht wurde , daß ihm dieser eingelrelene
Erfolg mindestens zum unbestimmten Vorsatz
zuzurcchnen ist , daß aber die Absicht des Ange -
schuldigten auf eine bloße Mißhandlung des Jo¬
hann Müller oder auf eine geringere als die
wirklich eingetretene Körperverletzung gerichtet
und diese letztere auch nicht als leicht mögliche
Folge der Mißhandlung vorauözusehen war ;

II . daß er am 21 . Februar d. I . , Abends nach
9 Uhr , die vor dem Hause des Metzgers Fiedler
in Mannheim haltende Droschke des Kutschers
Johann Müller durch Mefferschnilte in die
lederne Rückwand des Daches aus Bosheit oder
Rachsucht derart beschädigte , daß dem Kutscher
Müller ein Schaden von mindestens 12 fl .
erwuchs ,

und deßhalb aus Grund der 8 232 Ziff . 3 vergl .
mit 8 225 Ziff . 4 . 234 , 570 Z ff . 1 , 170 ff . des
St . G .B . wegen vorsätzlicher , im Affekt verübter
Körperverletzung , jedoch unter dem Strafmildc -
rüngsgrund des 8 234 des St .G . B . und wegen Be¬
schädigung aus Bosheit oder Rachsucht ,

in Anklagestand zu versehen und zur Aburthcilung
vor die Strafkammer deS großh . Kreis - und Hofge¬
richts Mannheim zu verweisen .

Hievon erhält der abwesende Angeklagte Nachricht .
Mannheim , den 11 . Mai 1865 .

Großh . Kreis - und Hofgericht Mannheim . Raths -
nnd Anklagekammcr , I . Abtheilung .

Weber .
von Berg .

Z . t . 148 . Nr . 4606 .
'
Sinsheim . ( Bedingter

Zahlungsbefehl .)
In Sachen

Jakob Fleischcrvon Neidenstein
gegen

Moses Kaufman von Neidenstein ,
wegen Forderung von 17 fl. 30 kr.
für Vejährige Hausmielhe .
Beschluß .

Der beklagte Theil wird angewiesen , entweder den
klagenden Theil zu befriedigen , oder , wenn er die ge¬
richtliche Verhandlung der Lache verlaugen will , dieses
binnen vieizehn Tagen zu erklären , widrigenfalls auf
klägerisches Anrufen di« Forderung für zugestanden
erklärt werden wird .

Der Beklagte wird zugleich aufgcsordert , binnen 14
Tagen einen hier wohnenden Zustellungsgewalthaber
für sich zu bestellen, widrigens alle weiteren Verfügun¬

gen und Erkenntnisse in dieser Sache an Eröffnungs¬
statt an die Gerichtstaftl angeheftet würden .

Sinsheim , den 16 . Mai 1865 .
Großh . bad . Amtsgericht .

Mors .
Z .tZI . Nr . 7500 . Lörrachs ( Schuld en -

liquidation . ) Gegen den Kaufmann Josef
Dominik Eckert in Warmbach haben wir Gant er¬
kannt und Tagfahrt zum Richtigstelluugs - und Vor¬
zugsverfahren auf

Dienstag den 30 . d . Mts . ,
Vorm . 8 Uhr ,

angeordnet .
Alle Diejenigen , welche aus was immer für einem

Grunde Ansprüche an die Ganlmaffe machen wollen ,
werden daher aufgefvrdert , solche in der Tagfahrt , bei
Venneidung des Ausschlusses von der Gant , persön¬
lich oder durch gehörig Bevollmächtigte , schriftlich oder
mündlich anzumelden , und zugleich die etwaigen Vor¬
zugs - oder Unterpfandsrechte zu bezeichnen , die der An¬
meldende geltend machen will , mit gleichzeitiger Vor - '
legung der Beweisurkunden oder Antretung deS Be¬
weises mit andern Beweismitteln .

In der Tagfahrt sollen ferner ein Massepfleger und
Gläubigerausschuß ernannt , auch Borg - und Nachlaß¬
vergleiche versucht werden ; was sämmtlichen Gläubi¬
gern mit dem Beifügen eröffnet wird , daß in Bezug
auf Borgvergleiche und Ernennung des Massepflegers
und Glänbigerausschusses die Nichterscheinenden als
der Mehrheit der Erschienenen beitretend angesehen
werden sollen .

Lörrach , den 1 . Mai 1865 .
Großh . bad . Amtsgericht .

L o s i u g e r .
Arga st .

Z . t . 150 . Nr . 3063 . Neckargemünd . ( Schul¬
de n l i q u i d a t i o n .) Gegen die Verlassenschaft des
Metzgers Friedrich Götz von hier haben wir unterm
28 . April d . I . die Gant erkannt und zum Schuldcn -
richtigstellungs - und Vorzugsverfahren Tagsahr ', auf
dem Nalhhause dahier auf

Donnerstag den 8 . Juni d . I . ,
Vormittags 8 Uhr ,

angeordnet .
Es werden deßhalb alle Diejenigen , welche aus was

immer für einem Grunde Ansprüche an die Gantmasse
machen wollen , aufgefordert , solche in der angesetzten
Tagfahrt , bei Vermeidung des Ausschlusses von der
Gant , persönlich oder durch gehörig Bevollmächtigte ,
schriftlich oder mündlich anzumelden und zugleich die
etwaigen Vorzugs - oder Unierpsandörechte zu bezeich¬
nen , die geltend gemacht werden wollen , mit gleich¬
zeitiger Vorlegung der Bcweisurkunden oder Antretung
des Beweises mit andern Beweismitteln .

In derfelbcn Tagfahrt wird ein Maffepfleger und
Gläubigerausschuß ernannt , und sollen Borg - und
Nachlaßvergleiche versucht werden , wobei bemerkt wird ,
daß in Bezug auf Borgvcrgleiche und Ernennung des
Massepflegers und Gläubigerausschusses die Nichter¬
scheinenden als der Mehrheit der Erschienenen beitreteud
angesehen werden .

Den im Auslände wohnenden Gläubigern wird
ausgegeben , spätestens bis zur Liquidativnstagsahrt
einen im Inland « wohnenden Gewalthaber zum Em¬
pfang aller Einhändigungen , welche nach den Gesetzen
an die Parthie selbst oder in ihrem wirklichen Wohn¬
sitze zu geschehe» haben , in öffentlicher Urkunde auf¬
zustellen und nachzuweisen , widrigenfalls ihnen alle
weitern Verfügungen oder Erkenntnisse mit derselben
Wirkung , als ob sie ihnen eröffnet oder zugestcllt wären ,
aus der Post zugesendet würden .

Neckargemünd , den 14 . Mai 1865 .
Großh . bad . Amtsgericht ,

v . Stetten .
V .394 . Nr . 3735 . Schopfheim . ( Bekannt¬

machung .) Gemäß Beschlußes vom 3 . d . Mts . ,
Nr . 3735 , wurde unter Ziff . 27 zum Firmenregister
eingetragen das Spezerei - und Manusakturwaarezz -
Gefchäft des Kaufmanns Wilhelm Nestler von Win¬
seln . Laut Ehevertrag ll . «1. Schopfheim , den 21 . und
26 . Mai 1852 , mit dessen Ehefrau Albertine , geb.
Zumkeller , besteht gesetzliche Gütergemeinschaft mit
dem Geding , daß von dem Fahrnißvermögen des Ehe¬
mannes 1000 fl. als liegenschastliches Einbringen er¬
klärt worden .

Schopfheim , den 11 . Mai 1865 .
Großh . bad . Amtsgericht .

K i l g e n st e » n .
V . 393 . Nr . 4153 . Weinheim . ( Bekannt¬

machung .) C . L . Weber von Heddesheim hat im
Anfang April d. I . unter der Firma „ C . L. Weber "
ein Handlungsgeschäft in Heddesheim errichtet , und
unterm 24 . März l . I . mit der Wittwc des Kauf¬
manns Heinrich Merr von da einen Eheverlrag ab¬
geschlossen, wornach jeder Theil den Betrag von 50 fl.
in die Gemeinschaft einwirft , alles übrige gegenwär¬
tige und zukünftige fahrende Vermögen aber von der¬
selben ausgeschlossen wird .

Weinheim , den 12 . Mai 1865 .
Großh . bad . Amtsgericht ,

v . Neubronn .
Nida .

Z .t . 152 . Nr . 10,446 . Pforzheim . ( Urtheil . )
Die Entmündigung der Juliana
M ürrcke von Weißenstein betr .

Wird zu Recht erkannt :
Es sei die Juliana Mürrle von Weißenstein

wegen Gemüthsschwäche zu entmündigen .
V . R . W .

So geschehen Pforzheim , den 13 . Mai 1865 .
Großh . bad . Amtsgericht .

B o e ck h.
Z . t . 132 . Nr . 3735 . Eppingen . ( Auffor¬

derung .) Paul Kuhmann von Nohrbach hat
sich im Jahr 1851 nach Amerika begeben und seit
länger als vier Jahren keine Nachricht mehr in seine
Heimath gelangen lassen . Derselbe wird aufgefordert ,

binnen Jahresfrist
Nachricht von seinem dermaligen Aufenthaltsort zu
geben , widrigens er für verschollen erklärt würde .

Eppingen , den 17 . Mai 1865 .
Großh . bad . Amtsgericht .

I a c o b i .
Schühle , A . j .

Z . t . 106 . Nr . 3668 . Wiesloch . ( Aufforde¬
rung . )

Die Verschollenheitserklärung des Flo -
rentin Weick von Balzfeld betr .

Beschluß .
Auf Antrag der Tarnet E pp

' schen Eheleute von Balz -
seld und Gen . wird Florentin Weick , Schreiner von
Balzfeld , welcher im Jahr 1863 ledig nach Amerika
ausgewandert ist und seither keine Nachricht von sich
gegeben hat , aufgefordert ,

binnen Jahresfrist

zurückzukehren ober über sein zurückgelassenes Vermö¬
gen zu verfügen , widrigenfalls er für verschollen er¬
klärt und sein Vermögen den erbberechtigten Verwand¬
ten in sürforglichen Besitz und Genuß gegeben würde .

Wiesloch , den 12 . Mai 1865 .
Großh . bad . Amtsgericht .

Hördt .
Beck .

Z .t.143 . Nr . 3530 . St . Blasien . ( Auf .
forderung . ) Die Wittwe des kinderlos verstorbe¬
nen Bürgers und BierwirthS Gregor Kaiser von
Vordertodtmoos , Bertha , geborne Maier , hat um
Einweisung in Besitz uüd Gewähr des Nachlasses ihres
Ehemannes nachgesucht . Diesem Gesuche wird statt¬
gegeben , wenn nicht

innerhalb 4 Wochen
Einsprache dagegen erhoben wird . St . Blasien , den
6 . Mai 1865 . Großh . bad . Amtsgericht . Speri .

Z . t .139 . Mühlburg . ( Erb v o rla d i? n g .)
Johann Wilhelm Stöber , Maurer von Tentschneu -
reuth , welcher sich vor mehreren Jahren nach Nord¬
amerika begeben hat , ist am Nachlasse seines verstorbe¬
nen Vaters Johann Jakob Stöber , Landwirths von
Teutschneureuth , erbberechtigt , sein Aufenthaltsort
aber unbekannt .

Derselbe wird daher auf diesem Wege zu der Ver -
mögensaufnahme und zu den Erbtheilungsverhand - .
lungen mit dem Bedeuten vorgeladen , daß , wen » er
nicht

binnen 3 Monaten
erscheint , die Erbschaft Denen wird zugetheilt werden ,
welchen sie zukäme , wenn der Vorgeladene zur Zeit des
Erbanfalls nicht mehr gelebt hätte .

Mühlburg , den 17 . Mai 1865 .
Großh . Notar
M a t h o s .

Z . t . 124 '. Offenburg . ( Erbvorladung . )
Magdalena , Joseph , Martin , Franziska und Crescen -
zia Goth , sämmtliche volljährig und gebürtig von
Griesheim , sind vor mehreren Jahren nach Nordame¬
rika ausgewandert .

Da deren Aufenthalt zur Zeit nicht bekannt ist , sowerden dieselben aufgefordert , ihre Rechte an dem
Nachlaß ikrer am 13 . März d. I . verstorbrnen Schwe¬
ster Theresia G o t h , zu deren Erbschaft dieselben ge¬
setzlich berufen sind ,

binnen 3 Monaten
bei der Theilungsbehorde dahier geltend zu machen ,widrigens sonst die Vererbung des Nachlasses dersel¬ben nach Maßgabe des von ihr am 10 . April 1863
erachteten eigenhändigen Testaments vollzogen wer¬
den wird .

Ofsenburg , am 13 . Mai 1865
Der großh . bad . Notar

Ed . Dillinger .
Z . t .127 , Oppenau . ( Erbvorladung .) Lud¬

wig und Georg Volz von Lautenbach , welche nachAmerika aiisgewandert , seit Jqhren aber vermißt wer¬
den , sind zur Erbschaft ihrer den 23 . März 1863 ge¬storbenen Mutter , der JosefHansman n 's Ehesrau ,Johanna , eine geborne Siefermann , von da , als
Miterben berufen .

Dieselben werden zur Beendigung derErblheilungs -
verhandlungen und Empfangnahme ihres Srbtheilsmit Frist

von I Monaten
und mit dem Bedeuten hiermit öffentlich vorgeladendaß , wenn sie nicht erscheinen , die Erbschaft Denenwerde zugetheilt werden , welchen sie zukäme , wenn die
Vorgeladencn zur Zeit des Erbanfalls nicht mehr amLeben gewesen wären .

Oppenau , den 15 . Mai 1865 . .
Großh . Notar

Eck .
Z . t .73 . Großh . Amtsgericht Mosbach . Herbolz¬heim . ( Erb Vorladung .) Der ledige SchreinerWendelin Schweizer von Herbolzheim , unbekanntwo , wird mit Frist

von 3 Monaten , s ststo ,zur Erbschaft seiner Schwester , Maria Anna Schwei¬
zer von da , mit dem Bemerken vorgeladen , daß , wenner in dieser Ze t nicht erscheint , sein Ecbtheil Denen
zugewiesen wird , welchen er zukäme , wenn der Vor -
geladene zur Zeit des Erbanfalls nicht mehr am Leben
gewesen wäre .

Billigheim , den 9 . Mai 1865 .
Der größt ». Notar

Bolz .
Z . t 123 . Notariatsdistrikt Rothcnfels .( Erbvorladung .) Metardus Meder von Mug¬gensturm , Bezirksamts Rastatt , schon seit mehrerenJahren nach Amerika ausgewandert und sich an hierunbekannten Orten aufbaltend . ist zur Erbschaft sei¬nes am 1. Januar 1862 verstorbenen Vaters IgnazMeder von Muggensturm gesetzlich berufen .
Derselbe wird zu den Theilungsverhandlungen mitdem Bemerken hiermit vorgeladen , sich zur Empfang¬

nahme seines Erbtheils
binnen 3 Monaten

dahier zu melden , widrigenfalls solches Denen zuqe -
wiesen wurde , denen es zugekommen wäre , wenn der
Vorgeladen - zur Zeit des Erbanfalls nicht mehr amLeben gewesen wäre .

Rothenfels , den 12 . Mai 1865 .
Der eii .stw . Notar des Distrikts Rothenfels II .

Herrmann .
Z .t .135 . Nr . 3579 . Oberkirch . ( Aufforde¬

rung . ) Xaver Busam von Zusenhofen sollte als
Konskribirter am 28 . Februar d . I . beim 4 . Infante¬
rieregiment in Dienst einrücken , hat sich aber heimlich
entfernt , und soll nach Amerika auSgewandert sein .Auf Antrag der großh . Staatsanwaltschaft werd er
deßhalb der Refraktjon angeschuldigt und aufgefordert ,sich binnen 2 Monaten dahier zu stellen und
sich über das ihm zur Last gelegte Verbrechen zu ver¬
antworten , indem sonst nach dem Ergebniß der Unter¬
suchung das Erkeniitriiß gefällt würde . .

Oberkirch , den 13 . Mai 1665 .
Großh . bad . Amtsgericht ,

v . Wänker .
Z . t .149 . Nr . 8930 . Bruchsal . ( Urtheil .)

Christof Friedrich Zoller von UnteröwiSheim wurde
durch diesseitiges Urtheil wegen Bruchs der polizei¬
lichen Aufsicht für schuldig erklärt und deßhalb zu einer
Amtsgefängnißstrafe von 4 Wochen . geschärft in jeder
Woche von 1 Tag Hungerkost und 1 Tag Dunkelarrest ,sowie zu den Kosten der Untersuchung und Strafer¬
stehung verurtheilt . Dies wird dem flüchtigen Christof
Friedrich Zoller von UnteröwiSheim auf diesem
Wege öffentlich bekannt gemacht .

Bruchsal , den 15 . Mai 1865 .
Großh . bad . Amtsgericht ,

vr . Schütt .

Druck und Verlag der G. Braun ' schen Hofbuchdruckerei .
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